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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Intelligente Spezialisierung: Vernetzung von Exzellenzzentren für eine 
wirksame Kohäsionspolitik“
(2013/2094(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere die 
Titel XVII, XVIII und XIX,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1260/19991,

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2006/702/EG des Rates vom 6. Oktober 2006 über 
strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 zu dem Fünften Kohäsionsbericht 
der Kommission und zur Strategie für die Kohäsionspolitik nach 20133,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2011 zu dem derzeitigen Stand und 
den künftigen Synergien für mehr Effektivität zwischen dem EFRE und den übrigen 
Strukturfonds4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zur Kohäsions- und 
Regionalpolitik der EU nach 20135,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zu dem Beitrag der 
Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie und der EU-
Strategie bis 20206,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zu der Verwirklichung der 
Synergien von für Forschung und Innovation in der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und im Siebten Rahmenprogramm für 
Forschung und technologische Entwicklung vorgesehenen Mitteln in Städten und 
Regionen sowie in den Mitgliedstaaten und der Union7,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 6. Oktober 2011 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 

                                               
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.
2 ABl. L 291 vom 21.10.2006, S. 11.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0316.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0286.
5 ABl. C 371 E vom 20.12.2011, S. 39.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0191.
7 ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 104.
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den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der 
Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, 
KOM(2011)0615,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 6. Oktober 2011 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Bestimmungen 
für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Ziel „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung” und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(KOM(2011)0614),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Leitinitiative der Strategie Europa 2020: Innovationsunion” (KOM(2010)0546),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 mit dem Titel 
„Schlussfolgerungen aus dem Fünften Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der Kohäsionspolitik“ (KOM(2010)0642),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel“ 
„Regionalpolitik als Beitrag zum intelligenten Wachstum im Rahmen der Strategie 
Europa 2020” (KOM(2010)0553),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel“ 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum” 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Leitfaden der Kommission vom März 2012 „Leitfaden für 
Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (RIS 3)",

– unter Hinweis auf den „Report on innovation driven-growth in regions: the role of smart 
specialisation” der OECD vom Dezember 2012,

– unter Hinweis auf die Studie der Generaldirektion Interne Politikbereiche des 
Europäischen Parlaments „Ex Ante Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik” vom 
Dezember 2012,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. März 2013 mit dem Titel 
„Stand der Innovationsunion 2012 – Beschleunigung des Wandels“ (KOM(2013)149),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. September 2013 mit dem Titel
„Messung des Innovationserfolgs in Europa: Entwicklung eines neuen Indikators“ 
(KOM(2013) 624 final),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die EU gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise ihre 
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Anstrengungen zur Vollendung der Innovationsunion sowie für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum verstärken muss und dass die dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel aufgrund der angespannten Haushaltslage in vielen Mitgliedstaaten und der EU 
begrenzt sind und somit besonders effizient zu verwenden sind;

B. in der Erwägung, dass die Regionen für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 
erstmals verpflichtet werden, eine Forschungs- und Innovationsstrategie zu entwerfen, 
mit deren Hilfe die regionale Innovationskraft gestärkt werden soll und die Ausgaben 
im Bereich FuEuI stärker koordiniert und kanalisiert werden sollen1;

C. in der Erwägung, dass sich die Regionen dabei auf einige wenige Prioritäten 
konzentrieren sollen, die ihren individuellen Stärken und Schwächen Rechnung tragen 
und als Innovationsmotoren die regionale Wirtschaft nachhaltig fördern bzw. erneuern 
sollen;

D. in der Erwägung, dass die Regionen eine solche Strategie der intelligenten 
Spezialisierung (S3) durch eine kritische Selbstanalyse und in enger Zusammenarbeit 
mit den regionalen Forschungs- und Wirtschaftsakteuren wie den Forschungszentren, 
den Universitäten, den Hochschulen und insbesondere den Unternehmen2 ausarbeiten 
sollen;

E. in der Erwägung, dass die Strategie auf möglichst hohe Synergieeffekte sämtlicher 
Instrumente und Investitionen im Bereich FuEuI abzielen, insbesondere jedoch die 
Synergieeffekte zwischen Horizont 2020 und den Strukturfonds verstärken soll, 
gerade um die Innovationslücke zwischen den Regionen zu schließen;

F. in der Erwägung, dass die Regionen nicht nur intern stärker zusammenwachsen sollen, 
sondern ihre Kooperation auch untereinander verstärken müssen, um im weltweiten 
Vergleich wettbewerbsfähiger zu werden;

1. erkennt an, dass es sich bei der Strategie der intelligenten Spezialisierung um einen 
dynamischen und langfristigen Prozess handelt, bei dem die Akteure stetig dazu lernen 
und der auch während des künftigen Programmplanungszeitraums und darüber hinaus 
fortgeführt werden sollte;

2. appelliert an die Regionen, nicht nur die gesetzliche Verpflichtung, sondern auch die 
Chancen zu sehen, die eine solche Strategie für jede einzelne Regionen bietet; fordert 
daher alle Regionen auf, soweit noch nicht erfolgt, die Ausarbeitung ihrer Strategie 
der intelligenten Spezialisierung intensiv voranzutreiben;

3. unterstreicht die Bedeutung der Beratungstätigkeit der Generaldirektion Regio und 
anderer fachlich zuständigen Generaldirektionen sowie der Plattform in Sevilla3 und 
fordert sie auf, ihre Aktivitäten künftig noch zu verstärken; appelliert an die Regionen, 
die Angebote der Plattform stärker zu nutzen;

                                               
1 Anhang V, Schaubild 1, Ex-Ante-Konditionalitäten, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem 
Verordnungsvorschlag KOM(2011)0615.
2 S. Definition der Strategie der intelligenten Spezialisierung, Art. 2 Abs. 2 Nummer 2b (neu), 
Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag KOM(2011)0615.
3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Die „richtigen” Prioritäten

4. unterstreicht, dass die Regionen sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen haben; 
appelliert daher an die Regionen, nicht die Prioritäten anderer Regionen zu kopieren, 
sondern ihre individuellen Wettbewerbsvorteile aufzubauen;

5. betont, dass für die Erschließung neuer Märkte nicht jede Region ein Vorreiter bei der 
Erfindung neuer Technologien sein muss; regt deshalb alternativ an, in verwandte 
Aktivitäten bereits vorhandenes Wissen und vorhandene Fähigkeiten zu investieren, 
da dort der Wissenstransfer am höchsten ist („related diversity“);

6. ermutigt die Regionen dazu, in branchen- und technologienübergreifende Aktivitäten 
zu investieren, welche Querschnittswirkungen („cross-cutting links“) in der gesamten 
regionalen Wirtschaft entfalten können, damit möglichst viele Unternehmen 
einschließlich der KMU davon profitieren können;

7. ist der Ansicht, dass die Regionen bei der Auswahl ihrer Prioritäten neben der 
Stärkung ihrer Innovationssysteme im Hinblick auf mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
Wertschöpfung auch die Überwindung der gesellschaftlichen Herausforderungen im 
Blick haben sollten;

8. fordert die Regionen auf, sich nicht nur auf technologieorientierte Innovation zu 
fokussieren, sondern der Strategie einen möglichst breiten Innovationsbegriff zu 
Grunde zu legen;

Engere Vernetzung der Akteure innerhalb der Regionen

9. ist der Ansicht, dass die Qualität der Zusammenarbeit der Verwaltung mit den 
relevanten Akteuren der Region entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Strategie 
RIS 3 hat und das Risiko von Fehlentwicklungen bei der Prioritätensetzung deutlich 
verringert;

10. unterstreicht dabei die Bedeutung der Konsultation der Unternehmen und 
insbesondere der KMU, da eine „Innovationsvision” nur dann erfolgreich sein wird, 
wenn die Unternehmen auch das entsprechende Potenzial zur Umsetzung haben;

11. macht deutlich, dass dabei eine möglichst enge Vernetzung zwischen den 
Universitäten, den Forschungs- und Innovationszentren und den Unternehmen wichtig 
für die Entwicklung einer gemeinsamen Vision ist;

12. ist der Ansicht, dass die Verwaltungsbehörden und Ministerien für diesen Prozess eine 
ganz neue Kultur der Zusammenarbeit untereinander sowie im Umgang mit den 
Unternehmen und anderen Akteuren etablieren müssen;

Erzielung von Synergieeffekten zwischen den Förderprogrammen

13. begrüßt die seitens der Kommission und des EU-Gesetzgebers erzielten Erfolge in 
dem Bemühen, die Rahmenbedingungen für Synergien zwischen den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) und anderen EU-Programmen wie COSME 
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und insbesondere Horizont 2020 zu verbessern, beispielsweise durch harmonisierte 
Einheitssätze oder eine kombinierte Förderung1;

14. fordert die Regionen nachdrücklich auf, sämtliche Förder-, Kooperations- und 
Investitionsmöglichkeiten wie vor- und nachgelagerte Maßnahmen („upstream and 
downstream actions“)2 für sich zu nutzen, um ein innovationsfreundliches Umfeld 
gerade für KMU zu fördern, und eine stärkere Beteiligung an Horizont 2020 zu 
ermöglichen, um die Innovationslücke zwischen den Regionen zu schließen;

15. fordert dabei die Regionen mit großem Nachholbedarf beim Aufbau von 
Forschungskapazitäten und -infrastrukturen auf, Kooperationen mit exzellenten 
Forschungseinrichtungen im Sinne des „teaming/ twinning for excellence” zu fördern, 
um künftig Exzellenzzentren aufzubauen, welche der gesamten regionalen Wirtschaft
zugutekommen;

16. fordert alle regionalen und nationalen Akteure, die mit der Konzeption und 
Umsetzung der Strategie RIS 3, dem Forschungsinfrastrukturfahrplan ESFRI, den 
ESIF und Horizont 2020 betraut sind, zu engerer Zusammenarbeit bei der Planung und 
Koordinierung auf; ist der Ansicht, dass dazu entsprechende Strukturen notwendig 
sind, welche die Ebenen staatlichen Handelns vernetzen;

17. begrüßt den Arbeitsauftrag des EU-Gesetzgebers, den Mitgliedstaaten und den 
Regionen Beratung hinsichtlich möglicher Synergieeffekte zukommen zu lassen3; 
fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, entsprechende Leitfäden zügig 
fertigzustellen und Daten zur Teilnahme an den Forschungsrahmenprogrammen und 
deren regionalen Auswirkungen zur Verfügung zu stellen;

18. ist der Ansicht, dass auch die potenziellen Empfänger von Mitteln des Programms 
Horizont 2020 sowie entsprechende Beratungsstellen wie die EEN in geeigneter 
Weise in diesen Austausch eingebunden werden sollten;

19. ist der Ansicht, dass bei einer Kooperation verschiedener Regionen sowohl die 
Regionen in Bezug auf ihre Wirtschaftskraft vor Ort als auch die EU im globalen 
Wettbewerb durch den Wissenstransfer enorm profitieren können; verweist dabei auf 
sehr erfolgreiche Kooperationen wie beispielsweise im Rahmen der 
„Wissensregionen“;

20. begrüßt die Optionen, die der gemeinsame strategische Rahmen im Bereich der 
territorialen Kooperation vorsieht4; begrüßt auch jede andere Art der 

                                               
1 Art. 55 Abs. 8 und Art. 57, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615, Art. 17a der Verordnung Nr. XX, Legislativverfahren 2011/0401 (COD), basierend auf dem 
Verordnungsvorschlag KOM(2011)0809, und Art. 31, Legislativverfahren 2011/0399 (COD), basierend auf dem 
Verordnungsvorschlag KOM(2011)0810.
2 Anhang I Nummer 4.3.2, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.
3 Anhang I Nummer 4.3.3, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.
4 Anhang I Nummer 7.2, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.
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Internationalisierung im Kleinen” durch die Regionen und ihre Akteure;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Politischer Kontext des Berichts:

In einer Zeit der wirtschaftlichen Rezession und folglich knapper Haushaltsmittel sowie eines 
sich immer weiter verschärfenden weltweiten Wettbewerbs ist es entscheidend für die EU, 
ihre Innovationskraft nachhaltig zu verbessern. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass EU-Investitionen generell, so auch in Forschung und 
Entwicklung sowie Innovation (FuEuI), ohne umfassende Gesamtstrategie häufig nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen führten: Zu breit wurde gefördert, zu abgehoben waren die 
Entscheidungen der Politik von der konkreten Situation vor Ort und zu wenig vernetzt waren 
die Akteure und Verwaltungsebenen. Die breite Förderung vieler, häufig nicht 
zusammenhängender Bereiche nach dem „Gießkannenprinzip” ist angesichts der 
angespannten Haushalts- und Wirtschaftslage nicht mehr praktikabel. Besondere Vorsicht 
muss daher künftig bei der Auswahl der zu fördernden Ziele walten. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit aller Akteure auf allen Ebenen wird dabei von entscheidender Bedeutung 
sein.

Um sicherzustellen, dass die Strukturfonds künftig effizienter genutzt werden, hat der 
Gesetzgeber 11 thematische Ziele („thematische Konzentration“) sowie verschiedene Ex-
Ante-Konditionalitäten eingeführt. Um künftig EFRE-Fördergelder für das thematische Ziel 
Nr.1 zu erhalten, müssen die Regionen ihre Investitionen in FuEuI auf der Basis von 
sogenannten „Strategien der intelligenten Spezialisierung” (S3) tätigen. Für den 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 wird die Entwicklung einer solchen Strategie eine 
zwingende Voraussetzung (Ex-ante-Konditionalität) für den Zugang zu EFRE-Fördergeldern 
für FuEuI. 

II. Rechtlicher Rahmen der Strategie RIS 3

Fehlt eine nationale oder regionale Forschungs- und Innovationsstrategie für intelligente 
Spezialisierung komplett oder ist zum Zeitpunkt der Annahme der Operationellen Programme 
(OP) kein Aktionsplan vorhanden, der sicherstellt, dass die Strategie bis 2016 umgesetzt ist, 
erfolgt keine Auszahlung der EFRE-Gelder für das thematische Ziel FuEuI1.

Zudem sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:

 Grundlage muss eine sog. SWOT-Analyse sein, um die Ressourcen auf eine begrenzte 
Anzahl von Forschungs- und Innovationsprioritäten zu konzentrieren

 Sie enthält Maßnahmen, um private Investitionen in FTE zu stimulieren.
 Sie enthält ein System zur Kontrolle und Überwachung2.
 Die Mitgliedstaaten führen ein Rahmenwerk ein, das vorhandene Budgetressourcen 

für FuEuI spezifiziert, einschließlich eines mehrjährigen Plans in Zusammenhang mit 

                                               
1 Anhang V, Schaubild 1, Ex-Ante-Konditionalitäten, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem 
Verordnungsvorschlag KOM(2011)0615.
2 Anhang V, Schaubild 1, Ex-Ante-Konditionalitäten, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem 
Verordnungsvorschlag KOM(2011)0615.
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vorrangigen EU-Projekten (Europäisches Strategieforum für 
Forschungsinfrastrukturen, ESFRI).

Der EU-Gesetzgeber ist gerade dabei, die Verhandlungen abzuschließen. Aktuell befinden 
sich die Regionen in der entscheidenden Phase der Umsetzung der Förderbedingungen für 
2014–2020. Die Mitgliedstaaten/Regionen verhandeln bereits seit mehreren Monaten die 
Inhalte der Partnerschaftsvereinbarungen sowie der OPs mit der Kommission. Bereits jetzt 
zeichnen sich neben den Chancen die ersten Herausforderungen für die beteiligten Akteure 
bei diesem neuen, anspruchsvollen Prozess ab. Der Bericht zieht eine erste Zwischenbilanz 
und richtet entsprechende Appelle an die verschiedenen Akteure im Hinblick auf die 
Umsetzung des anstehenden Programmplanungszeitraums 2014–2020 und darüber hinaus.

III. Schlüsselaspekte der Strategie aus Sicht des Berichterstatters

a)„Richtige” Prioritätensetzung unter Verwendung eines breiten Innovationsbegriffs

Intelligente Spezialisierung bedeutet, dass eine Region unter Berücksichtigung der eigenen 
Stärken und komparativen Vorteile Prioritäten bei der Förderung von FuEuI setzt. Dafür muss 
alles bereits Vorhandene ebenfalls auf den Prüfstand. 

Die Prioritätensetzung birgt jedoch Risiken. Man könnte auf das „falsche Pferd” setzen, d. h. 
der Markt könnte sich beispielsweise anders entwickeln als prognostiziert, oder der Großteil 
der regionalen Wirtschaftsteilnehmer „verliert den Anschluss“. Dies darf nicht passieren. 

Jede Region ist anders. Dennoch bietet die Strategie der intelligenten Spezialisierung jeder 
Region Chancen. Einige Regionen sind „Innovationsführer", beispielsweise im Bereich der 
Schlüsseltechnologien. Für viele andere Regionen könnte es beispielsweise der „richtige 
Weg” sein, die sog. „related diversity” zu finden und zu fördern. Dies bedeutet den Einstieg in 
Technologien, Produkte und Dienstleistungen, die mit ihren in der Region bereits bestehenden 
erfolgreichen Technologien und Kompetenzbereichen verwandt sind, da der sog. Wissens-
Spillover dann am erfolgreichsten sei. Man baut also auf dem regionalen Potenzial an Wissen 
und Fähigkeiten auf, zielt auf Bereiche ab, die einen ökonomischen Mehrwert haben, und 
erschließt sich damit neue Märkte.

Idealerweise sind die Anstrengungen auf branchen- und technologiefelderübergreifende 
Aktivitäten zu konzentrieren, die Querschnittswirkung in der gesamten (regionalen) 
Wirtschaft einschließlich der KMU entfalten („cross-cutting links“). Dabei sollten die 
Regionen die Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen wie gesundes Altern, 
den demografischen Wandel, die Energiewende oder die Reindustrialisierung im Blick 
behalten. 

Als Konsequenz dieser Überlegungen ist es daher nur selbstverständlich, dass der Strategie 
ein breiter Innovationsbegriff zugrunde gelegt werden sollte. Die Regionen dürfen sich nicht 
nur auf Innovation im technologischen Sinne versteifen, sondern sollten auch „versteckte 
Innovation“, „low-tech” oder „non-tech” in Betracht ziehen.

b) Enge Vernetzung aller relevanten Akteure 
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Die Zusammenarbeit der Akteure in Forschung und Bildung sowie der Unternehmen 
untereinander und mit der Verwaltung muss nach Ansicht des Berichterstatters eine völlig 
neue Qualität erhalten und ist der Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Strategie.

Entscheidend ist dabei die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, gerade den KMU, um 
herauszufinden, ob das unternehmerische Potenzial der Region zu den Prioritäten passt. 
Prioritäten, z. B. in bestimmten Technologien, sind die falschen Prioritäten für die Region, 
wenn die Unternehmen ihnen nicht gerecht werden können. Zudem ist es wichtig, dass 
Potenzial der Unternehmen zu kennen, auch im Hinblick auf eine spätere Beteiligung an 
Horizont 2020.

Wichtig ist es nach Meinung des Berichterstatters ebenfalls, die eingefahrenen Wege der 
Konsultation zu überprüfen, um nicht Gefahr zu laufen, neue Entwicklungen in der 
Innovationslandschaft zu passen. Dies erfordert auch eine moderne Behördenmentalität 
zwischen den Behörden und im Umgang der Behörden mit den relevanten Akteuren.

c) Besonderer Fokus auf mögliche Synergieeffekte zwischen sämtlichen Fördermöglichkeiten 
auf allen politischen Ebenen

Die Strategie soll dafür sorgen, dass sich aus den verschiedenen regionalen, nationalen und 
EU-Konzepten und -Mitteln Synergieeffekte und zudem mehr Anreize für Investitionen aus 
der Privatwirtschaft, lokal, regional oder von internationalen Investoren, ergeben. Daher soll 
die Strategie auch Maßnahmen enthalten, wie privates Kapital stimuliert werden kann, d. h. 
private internationale Investoren gefunden werden können. Hier gibt es noch erheblichen 
Verbesserungsbedarf in vielen S3-Strategien.

Künftig soll sich die Nutzung der verschiedenen europäischen Struktur- und Investmentsfonds 
(ESIF) mit Hilfe einer gemeinsamen Rahmenverordnung leichter umsetzen lassen1. Daneben 
soll aber insbesondere die gemeinsame Nutzung der ESIF mit Horizont 2020 erleichtert 
werden, nicht zuletzt um die Beteiligung der Regionen an Horizont 2020 zu erleichtern, 
welche noch erheblichen Bedarf an Forschungsinfrastruktur haben und somit die 
Innovationslücke zwischen den besser und den weniger gut aufgestellten Regionen zu 
schließen („widening participation“/„stairways to excellence“)2.

Der gemeinsame strategische Rahmen (GSR) und die Horizont-2020-Verordnungen sehen 
hier sog. vorgelagerte und nachgelagerte Maßnahmen vor3. So sollen mit SF-Geldern 
Kapazitäten aufgebaut werden, um die Teilnahme an Horizont 2020 zu ermöglichen, und 
Horizont-2020-Ergebnisse wiederum mit SF-Geldern marktfähig gemacht werden. Der 
Berichterstatter möchte hier außerdem das „teaming/twinning for excellence and innovation” 
erwähnen, das gerade im Hinblick auf den Ausbau der Forschungsinfrastruktur in vielen 
osteuropäischen Mitgliedstaaten sinnvoll erscheint. So können Exzellenzzentren geschaffen 
                                               
1 Anhang I Nummer 3.2.a,Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615
2 Anhang I Nummer 4.1, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615
3 Anhang I Nummer 4.3.2, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615
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werden, von denen man sich eine außerordentlich positive Wirkung auf die gesamte regionale 
Wirtschaft erhofft.

Generell ist die Koordinierung der völlig unterschiedlich ausgestalteten Ansätze der SF und
des Programms Horizont 2020 schwierig. Um diese Synergien technisch überhaupt möglich 
zu machen, ist nun in den finanziellen Bestimmungen u. a. vorgesehen, dass ein Projekt unter 
bestimmten Bedingungen aus verschiedenen Fonds gefördert werden kann1. Hier haben die 
Generaldirektionen noch viel Abstimmungsbedarf, beispielsweise bei der Definition der 
Kosten. 

Die Regionen wiederum haben viel Beratungsbedarf. So erscheint beispielsweise ein 
Leitfaden der Kommission, der diese Themen behandelt, erst im Herbst 2013. Die 
Zusammenarbeit der Generaldirektionen gestaltete sich hier offenbar schwierig. Dies muss 
sich deutlich bessern, insbesondere im Hinblick auf die geplante Beratungseinrichtung2.

Zudem wird sich eine völlig neue Art der horizontalen und vertikalen Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren, die für die Erstellung der Operationellen Programme und die 
Umsetzung von Horizont 2020 in den Mitgliedstaaten und Regionen sorgen, entwickeln 
müssen. Die Förderprioritäten müssen nicht nur aufeinander abgestimmt werden. Es muss 
auch ein guter Informationsfluss zwischen den Regionen, den nationalen Kontaktstellen und 
den potenziellen Empfängern von Horizont etabliert werden, wenn man wirklich 
Synergieeffekte erzielen möchte. Bereits vorhandene Beratungsstellen wie beispielsweise das 
Enterprise Europe Network (EEN) müssten entsprechend erweitert werden.

d) im Zusammenspiel mit anderen Regionen

Nicht nur die Verbesserung der internen Beziehungen zwischen Universitäten, Hochschulen, 
Unternehmen und Politik im Rahmen der Innovationspolitik soll hier eine Rolle spielen, 
sondern die Regionen sollen sich laut der Strategie auch „nach außen” ausrichten. So können 
sie vom Wissen anderer Regionen profitieren und gleichzeitig die EU im weltweiten 
Wettbewerb stärken. 

Es gibt bereits einige sehr erfolgreiche Beispiele im Bereich der Schlüsseltechnologien, die 
sich im Rahmen der „Wissensregionen” entwickelt haben, wie beispielsweise „Silicon 
Europe". 

Allerdings handelt es sich bei diesen Erfolgsmodellen um eine klare Minderheit der Regionen.

Der GSR sieht hier nun einige Möglichkeiten im Bereich der territorialen Kooperation vor, 
die zum Teil auf den FP7-Erfahrungen basieren, beispielsweise Kooperation zwischen 
innovativen forschungsintensiven Clustern und Austausch zwischen Forschungsinstituten3. 
Auch eine Zusammenarbeit im Rahmen der Makroregionen könnte in Betracht kommen. 
                                               
1 Art. 55 Abs. 8 und Art. 57, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.
2 Anhang I Nummer 4.3.4, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.
3 Anhang I Nummer 7.2.1,Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.
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Entsprechende technische Möglichkeiten sehen die Förderung eines Projekts durch zwei 
Operationelle Programme vor sowie die Möglichkeit der Verwendung eines Teil der Gelder 
außerhalb des Programmgebiets1.
Die Praktikabilität der vorgesehenen Deckelung wird sich in der Praxis noch beweisen 
müssen. Der Prozess ist in jedem Fall sicherlich langwierig. Viele Regionen scheuen sich 
allerdings noch vor dem hohen Analyse- und Abstimmungsaufwand. Deswegen kann es für 
einige Regionen sinnvoll sein, mehr Internationalisierung „im Kleinen” durch Beratung bei 
Kooperationen zwischen einzelnen Unternehmen, wie bereits im Rahmen des EEN 
geschehen, zu schaffen.

In jedem Fall könnte die Unterstützung der Kommission hilfreich dabei sein, mögliche 
Kooperationspartner zu ermitteln, ohne die Regionen bei der Wahl ihrer Prioritäten und 
Kooperationen zu bevormunden.

e) Gut durchdachte Daten und Indikatoren für Folgenabschätzung, Überwachung und 
Auswertung

Die regionalen Strategien sollten auf Belegen basieren und gut durchdachte Überwachungs-
und Auswertungssysteme umfassen. Auch hier besteht noch viel Verbesserungs- und 
Unterstützungsbedarf.

                                               
1 Art. 55 Abs.8, Legislativverfahren 2011/0276(COD), basierend auf dem Verordnungsvorschlag 
KOM(2011)0615.


